
 
 
 
 
 
 
 

 
  

INFORMATIONEN ZUR DIENSTREISE-KASKOVERSICHERUNG 
 

 

 
 
 

Für wen besteht die Dienstreise-Kaskoversicherung? 
 Hauptamtliche 
 Ehrenamtliche  

Voraussetzungen:  

 Es handelt sich um eine angeordnete Dienstfahrt 
 Die Dienstfahrt beginnt mit Verlassen des Grundstücks (Wohnort) 

 
Achtung! Wird die Dienstfahrt für private Zwecke unterbrochen, endet der Versicherungs-

schutz mit Beginn der Unterbrechung 

 

 
 
 

Versicherungsumfang: 
 Teilkasko-Versicherung (nur subsidiär):  

Schäden durch Hagel, Wild oder Sturm sowie Glasschäden 

 Vollkasko-Versicherung:  
Schäden am Fahrzeug durch selbstverschuldete Unfälle  

 
 
 
 

Was ist nicht erstattungsfähig? 
 Ent- sowie unentgeltlich geliehene sowie überlassene Fahrzeuge, die auf eine juristische 

Person angemeldet sind** 
 Hin- und Rückweg zur ständigen Arbeitsstätte 
 Grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
 Schadenersatzansprüche gegenüber Unfallgegnern (bzw. gegen dessen Haftpflichtversi-

cherer) 
 Reine Reifenschäden 
 Ersatzfahrzeug** 

** Ausgenommen Werkstattersatzfahrzeuge, weil das private Fahrzeug aktuell zur Reparatur/zur Inspektion ist 

 
 Welche Selbstbeteiligung gilt vereinbart? 

 Teilkaskoversicherung: 500 EUR (subsidiär) 
 Vollkaskoversicherung: 500 EUR 

 

 
 
 

Hinweise für den Schadenfall: 
Reparaturen können von uns über eine Partnerwerkstatt gesteuert werden. Vorteile hierbei sind 
beispielsweise ein kostenloser Ersatzwagen (kleinste Klasse) sowie ein Abhol- und Bringservice 
von und zur Werkstatt für das zu reparierende Fahrzeug.  
Achtung:  
Nur bei Drittschäden ist die eigene KFZ-Haftpflichtversicherung zu beauftragen. Aus dem Rückstu-
fungsvertrag wird die Höherstufung bis zum Erreichen der ursprünglichen Schadenfreiheitsklasse
übernommen. Bei Schäden an privateigenen Fahrzeugen verwenden Sie bitte die Schadenanzeige 
zur Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung. 

 
Diese Information soll nicht die individuelle Beratung oder ein ausführliches Angebot ersetzen. Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes regeln 
sich ausschließlich aus dem Versicherungsvertrag und den dort zugrundeliegenden Bedingungen. Dieses Informationsblatt dient nur der auszugs-
weisen, allgemeinen Darstellung und es leiten sich keine Rechte oder Pflichten daraus ab. 
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